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Recht
Als Miteigentümerin
besser gestellt?
Nach dem Tode meznes Gross-

vflfers erbten meine Grossmwffer

und mein Vater das Haus mei-

nes Grossvflters. Nun ist meine

Grossmutter auch verstorben.

Das Haus gehört/etzf^anz mei-

nem Vater. Erhält meine Mutter,
da sie nicbf Miteigentümerin
des Hauses ist, weniger, wenn
mein Vater stirbt? Inders £e-

/ragt; Wäre es für meine Mutter
nicbt von VorteiZ, wenn sie nun
endlich aucb zurMitei^entüme-
rin auf dem Papier erhoben
würde?

Wer «auf dem Papier», somit
im Grundbuch, als Eigen-
tümer eines Grundstückes
erscheint, ist erbrechtlich
grundsätzlich nicht von Be-

deutung. Zwischen Ehegat-
ten ist entscheidend, welcher
güterrechtlichen Vermögens-
masse (Eigengut oder Errun-
genschaft) der Ehegatten das

Grundstück zuzuweisen ist.
Da Ihr Vater das Grundstück
von seinen Eltern durch Erb-
schaft erworben hat, gehört
das Grundstück grundsätz-
lieh zu seinem Eigengut. Im
Nachlass Ihres Vaters wird Ih-
re Mutter, mit Ihnen und an-
deren Kindern Ihres Vaters,
gesetzliche und pflichtteilge-
schützte Erbin sein, un-
abhängig davon, ob sie im
Grundbuch eingetragen ist
oder nicht. Hingegen könnte
Ihr Vater durch Testament
oder durch Abschluss eines
Ehe- und Erbvertrages Ihre
Mutter besser als nach der ge-
setzlichen Regelung stellen,
auch dies jedoch unabhängig
vom Grundbucheintrag.

Zu Lebzeiten Ihres Vaters
würde der Grundbucheintrag
für Ihre Mutter einen zusätz-
liehen Schutz bedeuten, vor
allem wenn Ihre Eltern die
Liegenschaft nicht selbst be-

wohnen sollten, weil Ihre
Mutter bei einer Veräusse-

rung oder Verpfändung mit-
wirken müsste.

Die Leihe ist ein
Vertrag
Meine HaZbscbwester batte vor
einiger Zeit einer Dame, weZcbe

väterlicherseits weif we£ ver-
wandt, aber nicbt mit unserer
Mutter verwandt ist, einige Mö-
beZstüc/ce .geliehen. Diese mäch-
te ich nun wieder zurück. Wie

muss ich vorgehen?

Ihre Anfrage ist viel kompli-
zierter, als es zunächst den
Anschein macht, und man-
gels Kenntnis des genauen
Sachverhaltes kann ich Ihnen
keine Antwort, sondern bloss

einige Hinweise geben.
Die Leihe ist ein Vertrag.

Offenbar besteht dieser Ver-

trag zwischen der Dame und
Ihrer Schwester. Es wäre so-

mit Ihre Schwester, die die
Möbel zurückzufordern hät-
te, sofern die Leihedauer ab-

gelaufen ist, was aufgrund Ih-
rer Angaben nicht ersichtlich
ist.

Sollten Sie Alleineigentü-
merin der Möbelstücke sein,
könnten Sie die Herausgabe
der Möbel fordern, sofern sie

Ihnen ohne Wissen und Wol-
len entzogen worden sind.
Ein solches Herausgabe-
begehren wäre beim Richter
am Wohnsitz der Dame zu
stellen.

Sollten Sie Alleineigentü-
merin der Möbelstücke sein,
der Leihe durch Ihre Schwe-
ster aber zugestimmt haben,
so wären Sie grundsätzlich an
den Leihvertrag gebunden.
Ob Sie selbst (an Stelle Ihrer
Schwester), sofern die Leihe
beendet sein sollte, die Her-
ausgäbe der Möbelstücke ver-
langen können, hängt davon
ab, ob Ihre Schwester bei der
Leihe als Ihre Stellvertreterin
gehandelt hat. Das wäre
ebenfalls näher zu prüfen.

Möglicherweise sind Sie je-
doch nicht Alleineigentüme-
rin der Möbel. Diese gehör-
ten Ihrer Mutter. Wenn Ihre
Mutter neben Ihnen noch
andere Erben hatte und die
mütterliche Erbschaft noch
nicht geteilt sein sollte, so

würde das Eigentum an den
Möbeln der Erbengemein-
schaft zustehen, die gemein-
sam vorgehen müsste.

Offen ist auch, ob die Lei-
he beendet ist. Das wäre auf-

grund der Vereinbarungen
zwischen Ihrer Schwester
und der Dame zu prüfen.
Sollte keine bestimmte Dauer
vereinbart worden sein, so

endigt die Leihe, sobald der
Entlehner den vertragsmässi-
gen Gebrauch gemacht hat
bzw. mit Ablauf der Zeit, bin-
nen deren dieser Gebrauch
hätte stattfinden können.
Wurde die Sache jedoch nicht
zu einem bestimmten Ge-
brauch überlassen, so kann
sie vom Verleiher beliebig
zurückgefordert werden.

Ob und gegebenenfalls wie
Sie weiter vorgehen sollen,
hängt also von diversen Ab-

klärungen ab und kann nicht
allgemeingültig beantwortet
werden.

Mitgehangen
7ch habe /blande Zeitwn^snotiz
gelesen: «Wer in un^efrennter
Ehe lebt, kann vom Kanton /ür
die SfewerscüwZden des Partners

zur Kasse gebeten werden. Das

Bundes^ericht üaf die Beschwer-

de der Gattin eines mittlerweile
Konkurs ^e^an^enen Mannes
abgewiesen. Sfeuerrechtlzch hilft
es ihr nichts, dass sie Gütertren-

nun^" vereinhart hat. Vergeblich

bekämp/te die Gattin die soli-
dahsche Haftung für die Ge-

samtsteuer, welche Appenzell
Ausserrhoden wie andere Kan-
tone vorsieht. Diese ^emeinsa-
me Haftung verstösst lauf Bun-
des^ericht nicht^en Sinn und
Geist des neuen Bherechfs.»

Dazu habe ich einige Praxen;

Betrifft dieses «Mif^ehan^en»
bloss Steuerschulden? Wie ist es

in den Kantonen Bern und
Zürich? 7h welchem Artikel des

neuen Bherechfs wird diese Pra-

#e behandelt?

Der Zeitungskurzbericht
«Mitgehangen» betrifft bloss
Steuerschulden. Die Steuer-
rechtliche Haftung ist den je-
weiligen Steuergesetzen und
nicht dem neuen Eherecht zu
entnehmen. Angesichts der
kantonalen steuerrechtlichen
Vielfalt ist es für die Zeitlupe

Es gibt sie weiterhin,
die konventionellen
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nicht möglich, Steuerfragen
im Detail zu beantworten.

Rein zivilrechtlich haftet
der eine Ehegatte für die vom
anderen Ehegatten begründe-
ten Schulden - abgesehen
von den für die laufenden Be-

dürfnisse der Familie einge-

gangenen Schulden - sowohl
bei der Gütertrennung als

auch beim gesetzlichen Gü-
terstand der Errungenschafts-
beteiligung nicht.

Ob die Vereinbarung einer

Gütertrennung sinnvoll ist,
sollte jeweils im Einzelfall ge-

prüft werden. Tatsächlich
wird oft die Gütertrennung
zur Regelung von Fragen an-
gestrebt, für die sie nicht
nötig oder nicht geeignet ist.

von uns geläufig, ist sie doch
eine fast obligate Begleit-
erscheinung bei Grippe-
erkrankungen. Nachdem das

Ganze bei Ihrer Tochter nun
schon über Monate andauert,
muss aber eine andere Ursa-
che dahinterstecken. In Frage
kommt einerseits eine allergi-
sehe Reaktion (zum Beispiel
auf Kisseninhalt oder -über-

zug, Körperpflegeprodukte),
anderseits kann auch eine
Überempfindlichkeit des ve-

getativen Nervensystems vor-
liegen. Es genügen dann Ver-

änderungen der Temperatur
oder Luftfeuchtigkeit oder
auch körperliche Anstren-
gungen, um einen lästigen
Nasenfluss auszulösen.

Eine Allergie lässt sich
durch entsprechende Unter-
suchungen nachweisen, was

allerdings nicht immer ein-
fach ist. Im Zweifelsfall darf
sicher auch einmal eine pro-
beweise Behandlung gewagt
werden. Ich würde morgens
und abends eine Nasenspü-
lung mit Meersalz vorneh-
men und anschliessend ein
bis zwei Hübe eines Nasen-

sprays mit topischen Stero-
iden (rezeptpflichtig) einat-
men.

Unregelmässiger Puls

Mein Hausarzt steZZte üez einer

Ro!tfineunfersuc/7un,§" einen un-
regelmässigen Herzschlag fest,

nacZî fünf bis sechs PuZsscZzZä-

gen setzt mein Herzschlag ein-

mai aus. Fr meinte, dass dies

nichts AussergewöhnZZches sei.

7ch hin 65 /ahre aZt und hahe

immer Sport getrieben und ma-
che dies auch fetzt noch. Laut
einer mir bekannten Faustregel

darf ich den Puls his 7 70 - 32
(halbes Alter) 735 bis 740
Schlade pro Minute belasten.
Verbeten Sie auch diese Mei-
nung? Um meinen Puls noch ge-

nauer messen zu können, suche

ich einen einfachen Pulszähler.

Können Sie mir ein Produkt
empfehlen?

Herzdiagnostik aus der Ferne

zu betreiben, ist ein heikles
Unterfangen. Ich gehe davon
aus, dass Ihr Hausarzt etwas

von der Sache versteht, und
bin mit ihm im Grundsatz ei-

nig, dass vereinzelte Ausset-

zer im Herzrhythmus bei
körperlichem Wohlbefinden
wahrscheinlich harmlos sind.
Als Faustregel für die Pulsfre-

quenz unter Belastung gilt
allgemein: maximaler Puls

pro Minute =180 minus AI-
ter. Für sie würde das einen
Leistungspuls von etwa 115

pro Minute ergeben. Da Sie

durch regelmässige sportliche
Tätigkeit einen guten Trai-
ningszustand erreicht haben,
darf die erwähnte Faustregel
sicher etwas grosszügiger ge-
handhabt werden. Erfah-
rungsgemäss sinkt der Ruhe-

Dr. Zur. Marco Biaggi

Medizin
Tropfende Nase
Mehre Tochfer (50) hat ein Zä-

stires Übel: feden Morgen
«läuft» ihr die Nase während
zwei bis drei Stunden wie bei
einem Schnupfen, und dies

schon seit Monaten. Der Arzt
meinte, dass man nichts dage-

gen machen kann. Kann man
wirkiieh nichts dagegen tun?

Die von Ihnen beschriebene
«Tropfnase» ist wohl jedem
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abzuklären, ob die AHV/IV/EL oder
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Diese Dienstleistung ist für Sie
unverbindlich und kostenlos.

und Leistungspuls beim gut
trainierten Sportler im Ver-

gleich zum untrainierten.
Um den Puls zu zählen,

genügt im Prinzip eine Arm-
banduhr mit Sekundenzeiger.
Wenn Sie es einfacher haben
wollen, gibt es heute eine Rei-

he von brauchbaren Puls-
Zählern in verschiedenen
Preislagen. Am besten lassen
Sie sich im Sportgeschäft be-

raten.

Dr. med Peter KohZer

Versiehe-
rungen

Dr. Hansruedi Berger

Einmaleinlagen -
für Senioren
weniger interessant

Seit etwa zwanzig fahren habe
Zeh regelmässig GeZd Zu FiumaZ-

prämien-Versicherungspolicen
investiert. Wegen der Steuer-

befreiung der Erträgnisse resui-
tierte fur mich /eweiZs eine ver-

gieichsweise interessante Fendi-
te. 7n den Zetzten fahren ist die-

se aber zusehends geschrumpft.
Mein Versicherungsagent argu-
mentiert, das habe etwas mit
meinem AZter zu tun. 7ch bin
72 fahre a/t.

Einmalprämien setzen sich,
wie jede andere kapitalbin-
dende Lebensversicherungs-
police, aus einem Kapital-
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